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bau von Rohrleitungen in offener Bauweise
vermieden werden. 

Bei Abscheideranlagen handelt es sich in
der Regel um allgemein bauaufsichtlich zu-
gelassene Anlagen. Die Zulassung regelt
vorrangig die Herstellung, aber auch die
Verwendung. Ist beispielsweise die Innenbe-
schichtung einer Anlage defekt, entspricht
die Anlage nicht mehr der Zulassung, sie
muss entsprechend der Bauartzulassung
instandgesetzt werden. 

Die Dichtheit der Schachtaufbauten einer
Abscheideranlage stellt oft ein wiederkeh-
rendes Problem dar. Zur Abdichtung stehen
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Zur
fachgerechten Schadensbehebung ist geeig-
netes Material zu verwenden und zu verar-
beiten. Dieses hängt von der Art der Anlage
(Fett- oder Leichtflüssigkeitsabscheider) und
von der Lage (Fahr- oder Grünbereich) ab. 

Nach der Sanierung

Die Anlage ist nach der Sanierung erneut
durch einen unabhängigen Fachkundigen zu
prüfen. Dadurch kann festgestellt werden,
ob das Ergebnis der Sanierung der Abschei-
deranlage die technischen Regelwerke er-
füllt.  Die Nachprüfung wird in einem Bericht
dokumentiert.

GET empfiehlt: 

Mängel sollten rasch, innerhalb der festge-
legten Frist behoben werden. Fachkundige
der GET mit dem Gütezeichen       -GZ 968
bieten Unterstützung bei der Schadensbe-
urteilung sowie bei der Planung und Beglei-
tung der Sanierung an. Beim Einbau einer
Neuanlage sollten Sie auf Qualitätsanlagen der
GET-Hersteller mit Gütezeichen         -GZ 693
achten.
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Die gesetzlich vorgeschriebene, wiederkeh-
rende Generalinspektion ist durchgeführt.
Der Anlagenbetreiber erhält den Prüfbericht
mit dem Vermerk: „Es sind Mängel vorhan-
den. Eine Nachprüfung nach Sanierung ist
erforderlich.“ Was nun?

Defekter Schacht einer Abscheideranlage

Was tun bei Mängeln? 

Klassifiziert wird in Ordnungsmängel und
technische Mängel.

Ordnungsmängel sind z. B. fehlende Unter-
lagen, wie etwa ein fehlender Entwässe-
rungsplan, kein Betriebstagebuch, fehlende
Nachweise für die Entsorgung oder die Ei-
genkontrolle. Vielleicht sind auch Wartungs-
nachweise, Datenblätter der eingesetzten
Reinigungsmittel, usw. nicht komplett. Einen
Teil dieser Unterlagen können sie wahr-
scheinlich selbst besorgen, ein qualifizierter
Prüfer der GET wird Ihnen sicher gerne be-
hilflich sein. 

Bei technischen Mängeln bedarf es meist
der fachlichen Hilfe. Ein nach       -GZ 968
qualifizierter Sachverständiger gibt Ihnen
gerne eine Handlungsempfehlung zur Sa-

nierung, abhängig vom Ergebnis der Prü-
fung. Denn anstatt einer teuren Sanierung
kann auch der Neubau sinnvoll sein.

Wie wähle ich eine Sanierungsfirma aus?

Hauptkriterium für die Auswahl einer Fach-
firma ist ihre Qualifikation. Achten Sie auf
einen Fachbetrieb mit WHG-Zulassung und
mit ausreichender Erfahrung und Referen-
zen. Eine gute Sanierungsfirma gibt Ihnen
eine Gewährleistung auf die ausgeführten
Arbeiten.

Was ist rechtlich zu berücksichtigen?

Eine Abscheideranlage muss dem Stand der
Technik, den Normen und Richtlinien ent-
sprechen. Werden bei einer Generalinspek-
tion Mängel festgestellt, erfüllt die Anlage
nicht mehr die Anforderungen. Das heißt,
die wasserrechtliche Genehmigung kann
entzogen werden. Entstehen Umweltschä-
den, kann der Betreiber haftbar gemacht
werden. Daher muss die Mängelbeseitigung
umgehend erfolgen. Der Prüfer gibt in sei-
nem Prüfbericht eine Frist zur Mängelbesei-
tigung vor. Abhängig von der Art der Mängel
ist manchmal nach Rücksprache mit den
zuständigen Behörden auch eine Fristver-
längerung möglich. 

Was gehört zur Abscheideranlage? 
Worauf sollten Sie achten?

Neben der Abscheideranlage ist auch das
komplette Zulaufsystem des Abscheiders
mit Schächten und Rinnen auf Dichtheit zu
prüfen. Werden Undichtigkeiten festgestellt,
empfiehlt sich die weitergehende Untersu-
chung mittels Kamera oder die abschnitts-
weise Dichtheitsprüfung. Gängige Abdich -
tungs verfahren sind der Einbau von Inlinern
oder Partlinern. So kann oft ein teurer Neu-
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Kooperation

mit:

Gut ist, was              ist !
Als Gütegemeinschaft steht GET für höchste Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. 

GET-Mitglieder sind führende Hersteller der Entwässerungstechnik, Fachverbände, Prüfinstitute und 
weitere, anerkannte Fachkreise.

Geprüft ist, was            hat !
GET vergibt die folgenden RAL Gütezeichen:

www.3a-wassertechnik.de www.aco-tiefbau.de www.fuchs-beton.de www.loro.de www.mall.info

www.meierguss.de www.fbr.dewww.sita-bauelemente.de www.aguss.dewww.wet-kg.de

www.hamburg-messe.de www.sat.lga.de
Überwachungsgemeinschaft 
Entwässerungstechnik im GET

Mitglieder:
AST Germann Umweltschutz GmbH                                  
Baufeld-Oel GmbH                                                              
Fronert Abwassertechnik                                                     
IFG Ingenieur- und 
Forschungsgemeinschaft – Diez         
Mall GmbH                                                                

Prüf-Nord                              
Rolla & Stoll Abwassertechnik GmbH                                
Manfred Roos GbR                                                              
Stoll Abwassertechnik GmbH                                             
TÜV Rheinland LGA Products GmbH                                
Umweltberatung Dipl.Ing. R. Winkelhardt GmbH

Starke Partner für hohe Qualitätsstandards:
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